
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Reserven der Krankenversicherer
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Bundesratsgeschäft
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Caroni, Flavia
Schnyder, Sébastien

Bevorzugte Zitierweise

Caroni, Flavia; Schnyder, Sébastien 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Reserven der Krankenversicherer, Bundesratsgeschäft, 2011 - 2014. Bern: Année
Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Sozialversicherungen

1Krankenversicherung

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

OFSP Office fédéral de la santé publique
DFI Département fédéral de l'intérieur

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Le DFI a mis en consultation un projet de loi visant à compenser dès 2013 sur une
période de 6 ans les excédents et les déficits accumulés dans l’assurance obligatoire
des soins de 1996 à 2011. Le projet propose de doubler les rabais de prime relatifs à la
rétrocession des taxes environnementales pour les assurés des cantons ayant trop payé
et à les réduire partiellement ou totalement pour les assurés n’ayant pas cotisé
suffisamment. Les changements de domicile d’un canton à un autre ne sont pas pris en
compte en raison du travail disproportionné d’un tel procédé. Au final, le projet vise à
rembourser 50% des paiements de prime excédentaires. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.01.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Nach der Vernehmlassung im Vorjahr unterbreitete der Bundesrat dem Parlament einen
Entwurf zur Änderung des Krankenversicherungsgesetzes zur Korrektur der zwischen
1996 und 2011 bezahlten Prämien, der jedoch im Berichtsjahr noch nicht im Plenum
debattiert wurde. Zudem kündigte Bundesrat Berset an, in Zukunft grosse
Prämienunterschiede zwischen den Kantonen verhindern zu wollen. Im Zuge der
Stärkung der Aufsicht über die obligatorische Krankenversicherung soll das BAG die
Möglichkeit erhalten, stark über den effektiven Kosten liegende Prämien nachträglich zu
korrigieren. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2012
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession befasste sich der Ständerat als Erstrat mit dem Gesetzesentwurf
zur Änderung des Krankenversicherungsgesetzes zur Korrektur der zwischen 1996 und
2011 bezahlten Prämien, den der Bundesrat im Vorjahr vorgelegt hatte. Der Entwurf
sieht vor, die in den Jahren 1996-2011 in den Kantonen zu viel oder zu wenig bezahlten
Krankenkassenprämien rund zur Hälfte auszugleichen, indem Aufschläge oder Abzüge
auf den Prämien vorgenommen werden. Die Aufschläge sollen dabei maximal der Höhe
der Rückerstattung aus der CO2-Lenkungsabgabe, also rund CHF 50 pro Jahr,
entsprechen. Die Gelder aus der CO2-Abgabe, welche als Lenkungsabgabe
staatsquotenneutral ausgestaltet ist, werden bereits heute über die
Krankenkassenprämien der Bevölkerung zurückerstattet. Indem die Aufschläge maximal
dem Betrag der Rückerstattung entsprechen, soll eine eigentliche zusätzliche
Prämienbelastung vermieden werden. Die Massnahme soll auf sechs Jahre begrenzt
werden. Zu Beginn des Berichtsjahres hatte die SGK-S beschlossen, nicht auf das
Geschäft einzutreten, revidierte ihre Entscheidung dann aber angesichts starken
Widerstands aus den Kantonen der Westschweiz, Zürich und dem Tessin – allesamt
Kantone, die in der Vergangenheit zu viel bezahlt hatten. Der neue Entwurf der
Kommission, der auf einem Vorschlag der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren aufbaut, sieht eine Umverteilung im Umfang von CHF 800 Mio.
vor, die zu je einem Drittel vom Bund, den Versicherern und den Versicherten getragen
werden soll, wobei letztere auf die Rückerstattung der CO2-Lenkungsabgabe verzichten
müssten. Die gesamte Umverteilung soll innerhalb dreier Jahre abgewickelt werden.
Zudem sah die Kommission vor, das Inkrafttreten des Gesetzes mit jenem zur Aufsicht
über die soziale Krankenversicherung zu koppeln, da dieses ähnliche Fehlberechnungen
in der Zukunft verhindern soll. Obwohl der Vorschlag von verschiedenen Seiten als
ungerecht kritisiert wurde, herrschte Einigkeit über die Notwendigkeit von
Massnahmen, und im Ständerat war Eintreten unbestritten. In der Detailberatung folgte
der Rat einer Minderheit Schwaller (cvp, FR), die einen Ausgleich über 16 Jahre
forderte, wie es der Bundesrat ursprünglich geplant hatte. Die Kommissionsmehrheit
hatte einen Ausgleich über 12 Jahre, zurückgerechnet vom Datum des Inkrafttretens des
neuen Aufsichtsgesetzes aus, vorgesehen. Dies hätte, so die Meinung der Ratsmehrheit,
Anlass zu erneuten Diskussionen und Verzögerungen geben können. Die Behandlung im
Nationalrat stand im Berichtsjahr noch aus. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2013
FLAVIA CARONI
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In der Frühjahrssession 2014 beriet der Nationalrat als Zweitrat in einer umfassenden
Debatte die Änderung des KVG zur Korrektur der zwischen 1996 und 2011 bezahlten
Prämien. Im Vorjahr hatte der Ständerat abweichend vom Entwurf des Bundesrates
beschlossen, eine Umverteilung im Umfang von CHF 800 Mio., aufgeteilt auf drei Jahre,
vorzunehmen, welche je zu einem Drittel vom Bund, den Versicherern und den
Versicherten zu bezahlen wäre. Zudem hatte die kleine Kammer das Geschäft mit jenem
zum neuen Gesetz zur Aufsicht über die soziale Krankenversicherung gekoppelt. In der
grossen Kammer war Eintreten unbestritten. Wiederholt betonten die Votierenden, die
vorliegende Lösung sei alles andere als optimal, jedoch politisch notwendig, und es sei
wichtig, ähnliche Verzerrungen zukünftig durch ein griffiges Aufsichtsgesetz zu
verhindern. Damit die Rückerstattung möglichst schnell begonnen und abgeschlossen
werden kann, sei jedoch auf eine Koppelung mit dem Aufsichtsgesetz zu verzichten, da
der Zeitpunkt von dessen Inkrafttreten noch ungewiss sei, so die abgesehen von zwei
Enthaltungen geschlossen auftretende Kommission. Relativiert wurde in einem Votum
das Ausmass der Verzerrungen: So hätten zum Beispiel im Kanton Zürich die
Versicherten gerade einmal CHF 20 pro Jahr und Person zu viel bezahlt. In der
Detailberatung beantragte die Kommissionsmehrheit, die Rückerstattung auf ein
Zeitfenster von 1996 bis 2013 zu beziehen und damit nicht an das Aufsichtsgesetz zu
koppeln, um zusätzliche Berechnungsschwierigkeiten zu vermeiden und die
Ausgleichszahlungen rasch vornehmen zu können. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI)
beantragte, die Kopplung an das Aufsichtsgesetz beizubehalten und die Rückerstattung
bis auf das Datum von dessen Inkrafttreten auszudehnen, wie es der Ständerat
vorgesehen hatte. Damit wähle man eine Lösung, die auch für die nähere Zukunft bis
zum Inkrafttreten des Aufsichtsgesetzes Bestand habe, so die Minderheit, denn auch
nach 2013 würde die ungleiche Prämienbelastung in den Kantonen weiterbestehen. Mit
118 zu 56 Stimmen bei einer Enthaltung folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, womit
sich eine Differenz zum Ständerat ergab. In allen weiteren Punkten folgte der
Nationalrat der Position des Ständerates. In der Gesamtabstimmung nahm er den
Entwurf mit 173 gegen 3 Stimmen ohne Enthaltungen an. In der Presse wurde in den
folgenden Tagen die Ansicht geäussert, das weitgehende Einlenken des Nationalrats auf
die Position des Ständerats sei darauf zurückzuführen, dass die bürgerliche Mehrheit
im Rat angesichts der im Herbst anstehenden Abstimmung über eine öffentliche
Krankenkasse die Bevölkerung beim Thema Krankenversicherung besänftigen und für
möglichst wenig Unzufriedenheit sorgen wolle. Noch in der gleichen Session stimmte
der Ständerat dem Beschluss des Nationalrats zu, die Vorlage von jener zur Aufsicht
über die soziale Krankenversicherung zu entkoppeln. Dies angesichts des unerwartet
schnellen Voranschreitens der Arbeiten am Aufsichtsgesetz. In der Schlussabstimmung
wurde der Entwurf im Nationalrat mit 193 zu einer Stimme ohne Enthaltungen und im
Ständerat einstimmig mit 42 Stimmen, ebenfalls ohne Enthaltungen, angenommen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2014
FLAVIA CARONI

1) FF, 2011, p. 5150 ; presse du 7.4 et 23.6.11.
2) BBI, 2012, S. 1923; BAZ, 17.2.12.
3) BBl, 2012, S. 1923 ff.; AB SR, 2013, S. 770 ff.; NZZ, 4.5.13.
4) AB NR, 2014, S. 61 ff.; AB NR, 2014, s. 569; AB SR, 2014, S. 146 ff.; AB SR, 2014, S. 375; NZZ, TG, 6.3.14
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